
Allgemeiner Antrag der Verfassten Studierendenschaft Furtwangen (V.01.04.2025) Seite 1 von 1

VST ALLGEMEINER ANTRAG

Allgemeine Angaben

Titel der Veranstaltung, Aktion oder Sache . . . .

Gerichtet an (Organisation + ggf. Untergruppe) . . .

Datum der Antragstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Antragsteller:in (Person + Organisation) . . . . . . . .

Beschreibung der Veranstaltung, Aktion bzw. Sache

Wesentliche Angaben wie Inhalt, Ziel des Projekts, beteiligte Gruppen:

Genehmigung

Kommentar:

Datum & Unterschrift: Vorsitz des angefragten Gremiums Name in Druckschrift

[Zwischenstand speichern] [Drucken „als PDF“]


	title: Kleidungsfinanzierung
	gerichtetan: StuRa
	datum: 15.10.2025
	antragsteller: Felix Gorgus
	beschreibung: Der Studierendenrat (StuRa) beschließt folgende neue Regelung zur Bezuschussung von VSt- und AStA-Kleidung:

Zuschussstaffelung:

Bis 15 € → kein Zuschuss

Bis 30 € → 10 € Zuschuss

Bis 50 € → 15 € Zuschuss

Über 50 € → 25 € Zuschuss


Pro Person können maximal 4 Kleidungsstücke pro Haushaltsjahr im Rahmen dieser Regelung gefördert werden.
Die HFU zahlt für alle Kleidungsstücke 5€ zu. 


Die Eigenbeteiligungspreise für Standardkleidung bleiben unverändert bei:

Pullover/Mütze: 10 €

Polo-Shirt: 5 €

Begründung:
Die angepasste Zuschussregelung schafft eine faire und einheitliche Finanzierung von Kleidung für Mitglieder der 
Verfassten Studierendenschaft und des AStA.
Durch die Staffelung nach Anschaffungspreis werden wirtschaftliche Entscheidungen gefördert und gleichzeitig 
einheitliches Auftreten bei öffentlichen Veranstaltungen, Hochschulterminen und offiziellen Anlässen unterstützt.
	kommentar: 


